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Art. 24  Schriftverkehr, Telekommunikation 
 
(1) Die untergebrachte Person hat das Recht, unbeschränkt Schreiben abzusenden und zu empfangen.

(2) 1Der Schriftwechsel darf überwacht und beschränkt werden, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
die Gefahr der Einbringung von Suchtstoffen oder gefährlichen Gegenständen besteht. 2Schreiben können 
eingesehen und angehalten werden, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie zu einer erheblichen 
gesundheitlichen Gefährdung der untergebrachten Person führen können oder geeignet sind, die Sicherheit 
oder Ordnung in der Einrichtung erheblich zu gefährden. 3Angehaltene Schreiben werden an die Person, 
die sie abgesandt hat, zurückgegeben oder, sofern dies unmöglich oder aus besonderen Gründen untunlich 
ist, aufbewahrt. 4Die aufbewahrten Schreiben werden der untergebrachten Person spätestens bei ihrer 
Entlassung aus der Einrichtung ausgehändigt. 5Art. 23 Abs. 6 gilt entsprechend.

(3) 1Der Schriftwechsel der untergebrachten Person mit ihrer gesetzlichen Vertretung, ihren 
Verfahrenspflegern, den in einer Angelegenheit der Betroffenen tätigen Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälten oder Notarinnen und Notaren, Beschwerdestellen, Behörden oder Gerichten, 
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder sowie Aufsichtsbehörden nach § 38 des 
Bundesdatenschutzgesetzes, Volksvertretungen des Bundes und der Länder sowie deren Mitgliedern, dem 
Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe und weiteren Einrichtungen, mit denen der Schriftverkehr auf Grund völkerrechtlicher 
Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland geschützt ist, sowie bei ausländischen Staatsangehörigen 
mit den diplomatischen und konsularischen Vertretungen ihres Heimatlandes in der Bundesrepublik 
Deutschland darf nicht geöffnet und nicht zurückgehalten werden, wenn die schriftlichen Mitteilungen an die 
Anschriften dieser Stellen gerichtet sind und die Absenderin oder den Absender zutreffend angeben. 2Die 
Schreiben dürfen, ohne sie zu öffnen, auf verbotene Gegenstände untersucht werden.

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend für Postsendungen, Telegramme, Telefaxe, elektronische 
Nachrichten und andere Formen der Telekommunikation.

(5) 1Die untergebrachte Person darf auf ihre Kosten Telefongespräche führen. 2Die Möglichkeiten, 
Telefonate zu führen, können eingeschränkt werden, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Umfang 
der Telefonate zu einer erheblichen gesundheitlichen Gefährdung der untergebrachten Person führen 
könnte oder geeignet ist, die Sicherheit oder Ordnung in der Einrichtung erheblich zu gefährden. 3Für die 
Nutzung eines eigenen Mobiltelefons oder Smartphones gilt Art. 21 Abs. 1 bis 3.


